
1813 der Beilagen zu den Stenographischen. Protokollen des Nationalrates XVIII. GP 

Bericht 

des Finanzausschusses 

über die Regierungsvorlage (1697 der Bei­
lagen): Bundesgesetz, mit dem die Schaum­
weinsteuer an das Gemeinschaftsrecht an­
gepaßt und eine Verbrauchsteuer auf Zwi­
schenerzeugnisse eingeführt wird (Schaum-

weinsteuergesetz 1995) 

Der vorliegende Gesetzentwurf dient der Über­
nahme des harmonisierten Systems der Euro­
päischen Gemeinschaft auf dem Gebiet der 
Verbrauchsteuern in das österreichische System. 

Teil 1 der Regierungsvorlage regelt die Besteue­
rung von Schaumwein, Teil 2 die Besteuerung von 
Zwischenerzeugnissen. Teil 3 enthält im Rahmen 
des durch die Systemrichtlinie vorgegebenen 
Instrumentariums Vorschriften, die für eine hin­
reichende Überwachung des Transports und des 
Verbleibs von Wein in den Fällen sorgen sollen, in 
denen Interessen von Mitgliedstaaten berührt sind, 
die eine Weinsteuer erheben. 

Nach der Alkohol-Strukturrichtlinie umfaßt der 
Begriff Wein sowohl nicht schäumenden Wein als 
auch Schaumwein. Gemäß dieser Richtlinie wird 
im vorliegenden Gesetzentwurf Schaumwein als 
jenes Getränk definiert, das in Flaschen mit 
Schaumweinstopfen abgefüllt ist, die durch eine 
besondere Haltevorrichtung befestigt sind, oder 
einen Kohlensäureüberdruck von 3 bar oder mehr 
aufweist. 

In Österreich gilt derzeit nur Wein mit einem 
Kohlensäureüberdruck von 3 bar oder mehr als 
Schaumwein. Die Schaumweinsteuer für Trauben­
schaumwein beträgt 36 Schilling/I und für Obst­
schaumwein 18 Schilling/I. In der EU ist für 
Schaumwein und für Wein ein Mindestverbrauch­
steuers atz von Null vorgesehen. 

Für Weine mit einem Alkoholgehalt von weniger 
als 8,5% vol. sind ermäßigte Steuersätze zulässig. 
Der vorliegende Gesetzentwurf bezieht die Weine, 
die wie Schaumwein aufgemacht sind, in den 
Steuergegenstand ein und sieht einen einheitlichen 

Steuersatz von 20 Schilling/! vor. Für Obstschaum­
weine mit einem Alkoho!gehalt von weniger als 
8,5% vol soll ein Steuers atz von 10 Schilling/! 
festgelegt werden. 

Für Zwischenerzeugnisse sieht die A1kohol­
Strukturrichtlinie in Verbindung mit der Steuer­
satzrichtlinie eine eigene Besteuerung vor. Als 
Zwischenerieugnisse gelten jene alkoholischen, 
Getränke, die kein Wein, kein Schaumwein, kein 
Bier und auch keine anderen gegorenen alkoholi­
schen Getränke im Sinne der genannten Richtlinie 
sind und deren Alkoholgehalt 22% vol. nicht 
übersteigt. 

Hauptsächlich gehören zu den Zwischenerzeug­
nissen Likörweine, aber auch aromatisierte, das 
heißt mit alkohoIhältigen Aromen versetzte Weine. 
Für Zwischenerzeugnisse ist in der EG ein 
Mindeststeuersatz von rund 600 Schilling je hl 
vorgesehen. Der vorliegende GesetZentwurf legt 
für solche Erzeugnisse einen Steuers atz von 
1 000 Schilling/hl fest; Erzeugnisse, die den 
Kriterien eines Schaumweins entsprechen, sollen 
mit 2 000 Schilling/hl besteuert werden. 

Eine Absenkung der Schaurnweinsteuersätze 
führt zu einem um ungefähr 200 Millionen 
Schilling niedrigeren Steueraufkommen, auf· 
Grund der in die Besteuerung einzubeziehenden 
Zwischenerzeugnisse wird das Aufkommen um 
etwa 60 Millionen Schilling steigen. 

Obwohl Österreich keine Weinsteuer erheben 
wird und Wein nach dem Gesetzentwurf auch kein 
Steuergegenstand ist, wird im Interesse jener 
Mitgliedstaaten, die eine Weinsteuer erheben, 
vorgesehen, daß gewerbliche Sendungen von Wein 
in das innergemeinschaftliche Beförderungsverfah­
ren einzubeziehen sind, wenn dieser aus anderen 
Mitgliedstaaten bezogen oder' in andere Mitglied­
staaten versandt wird. 
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2 1813 der Beilagen 

Der Finanzausschuß hat die erwähnte Regie­
rungsvorlage in seiner Sitzung am 6. Juli 1994 in 
Verhandlung genommen. In der Debatte ergriffen 
die Abgeordneten Mag. Dr. Josef H ö c h t 1, Mag. 
Erich Sc h r ein e r, Dipl.-Ing. Richard Kai s e r 
sowie der Bundesminister für Finanzen Dkfm. 
Ferdinand La ein a das Wort. 

Die Abgeordneten Dkfm. Dr. Günter S turn m -
voll und Dr. Ewald No w 0 t n y brachten einen 
Abänderungsantrag ein, der wie folgt begründet 
war: 

"Zu § 2 Abs. 3: 

Durch diese Änderung sollen Rechtsunklarheiten 
vermieden werden. 

Zu § 4 Abs. 2 Z 5: 

Diese Bestimmung dient der Vermeidung von 
Rechtsunsicherheiten über den Anwendungsbereich 
des Zollrechts-Durchführungsgesetzes. Der Bun­
desminister für Finanzen soll ermächtigt werden, in 
jenen Fällen, in denen die globale Anwendung des 
Zollrechtes zu ungerechtfertigten Differenzierun­
gen in der Besteuerung führen würde (beispiels­
weise im Falle von Rückwaren), Sonderregelungen 
zu treffen. 

Zu § 18: 

Unter bestimmten Voraussetzungen soll der 
Bundesminister für Finanzen im Verordnungsweg 
einen Verzicht auf die Leistung einer Sicherheit 
vorsehen können. 

Zu § 40 Abs. 3: 

Durch diese Änderung soll em Redaktions­
versehen bereinigt werden. 

Zu § 41 Abs. 1: 

Der Steuersatz für Zwischenerzeugnisse, die 
nicht den Kriterien eines Schaumweins entspre­
chen, soll in Höhe des Mindeststeuersatzes der 

Or. Martin Bartenstein 

Berichterstatter 

Richtlinie 92/84/EWG des Rates vom 19. Oktober 
1992 über die Annäherung der Verbrauchsteuer­
sätze auf Alkohol und alkoholische Getränke 
festgelegt werden, um eine ähnlich hohe steuer­
liche Belastung wie in den Nachbarstaaten (BRD 
und Italien) zu erreichen. 

Zu § 46: 

Diese Änderung erfolgt aus verfassungsrechtli­
chen Gründen. 

Zu § 48 Abs. 1: 

Durch diese Änderung· sollen Rechtsunklarheiten 
vermieden werden." 

Bei der Abstimmung wurde der Gesetzentwurf 
unter Berücksichtigung des oberwähnten Abände­
rungsantrages in der diesem Bericht beigedruckten 
Fassung einstimmig angenommen. 

Weiters traf der Finanzausschuß einstimmig 
folgende Feststellung: 

"Da im Binnenmarkt für Konsumenten das 
Ursprungslandprinzip gilt, ist die V erbrauchsbe­
steuerung des jeweiligen Mitgliedstaates für die 
steuerliche Belastung ausschlaggebend. 

Der Finanzausschuß ist der Auffassung, daß die 
Auswirkungen international unterschiedlicher Steu­
erbelastungen im Bereich alkoholischer Getränke 
(Sekt, Bier) auf die Wettbewerbsverhältnisse nach 
Inkrafttreten des Beitrittsvertrages sorgfältig 
geprüft werden müssen. Sollten sich negative 
Effekte abzeichnen, so ist der Finanzausschuß der 
Auffassung, daß dann eine Anpassung der öster­
reichischen Verbrauchsbesteuerung zu prüfen sem 
wird." 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der 
Finanzausschuß somit den An t rag, der National-
rat wolle dem an ge s chi 0 s sen enG e set i - 0'. 
e nt wurf die verfassungsmäßige Zustimmung ,. 
erteilen. 

Wien, 1994 07 06 

Or. Ewald Nowotny 

Obmann 
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1813 der Beilagen 3 

Bundesgesetz, mit dem die Schaum­
weinsteuer an das Gemeinschaftsrecht ange-
paßt und eine Verb~auchsteuer auf 
Zwischenerzeugnisse eingeführt wird 

(Schaumweinsteuergesetz 1995) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Teilt 

Schaumwein 

1. Allgemeines 

Steuergebiet, Steuergegenstand 

§ 1. (1) Schaumwein, der im Steuergebiet 
hergestellt oder in das Steuergebiet eingebracht 
wird, unterliegt einer Verbrauchsteuer (schaum­
weinsteuer) . 

(2) Steuergebiet im Sinne dieses Bundesgesetzes 
ist das Bundesgebiet, ausgenommen das Gebiet der 
Ortsgemeinden Jungholz (Tirol) und Mittelberg 
(Vorarlberg). 

(3) Gebiet der Europäischen Gemeinschaft im 
Sinne dieses Bundesgesetzes ist das Gebiet, auf das 
die Richtlinie 921121EWG des Rates vom 
25. Februar 1992 über das allgemeine System, 
den Besitz, die Beförderung und die Kontrolle 
verbrauchsteuerpflichtiger Waren (ABI. EG Nr. 
L 76 S. 1) Anwendung findet (EG-Verbrauch­
steuergebiet) . 

(4) Mitgliedstaat im Sinne dieses Bundesgesetzes 
ist ein anderer Mitgliedstaat der Europäischen 
Union. 

(5) Drittland im Sinne dieses Bundesgesetzes ist 
ein Gebiet außerhalb des Gebietes der Euro­
päischen Gemeinschaft. 

§ 2. (1) Schaumwein im Sinne dieses Bundes­
gesetzes sind alle Getränke, die in Flaschen mit 
Schaumweinstopfen, der durch eine besondere 
Haltevorrichtung befestigt ist, enthalten sind oder 
die bei + 20· C einen auf gelöstes Kohlendioxid 
zurückzuführenden Überdruck von 3 bar oder 

mehr aufweisen und die zu den nachfolgenden 
Positionen oder Unterpositionen der Kombinierten 
Nomenklatur gehören: 

1. Unterpositionen 2204 10, 2204 21 10, 2204 
29 10 und Position 2205, soweit sie einen 
ausschließlich durch Gärung entstandenen 
vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 
1,2% vol bis 15% vol aufweisen, 

2. Unterpositionen 2206 00 31 und 2206 00 39 
und nicht von Ziffer 1 erfaßte Unterpositio­
nen 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 sowie 
Position 2205, soweit sie einen vorhandenen 
Alkoholgehalt von mehr als 1,2% vol bis 13% 
vol aufweisen, 

3. Unterpositionen 2206 00 31 und 2206 00 39 
mit emem ausschließlich durch Gärung 
entstandenen vorhandenen Alkoholgehalt 
von mehr als 13% vol bis 15% vol. 

(2) Kombinierte Nomenklatur im Sinne dieses 
Bundesgesetzes ist die Warennomenklatur nach 
Artikel 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 des 
Rates vom 23. Juli 1987 (ABl. EG Nr. L 256 S. 1) 
in der Fassung des Anhangs zur Verordnung 
(EWG) Nr. 2551/93 der Kommission vom 
10. August 1993 (ABI. EG Nr. L 241 S. 1) und 
die dazu erlassenen Rechtsvorschriften. 

(3) Werden den Steuergegenstand bestimmende 
Untergliederungen der Kombinierten Nomenklatur 
geändert, ohne daß dies Auswirkungen auf den 
Steuergegenstand hat, beispielsweise durch die 
Einführung zusätzlicher Untergliederungen, so hat 
der Bundesminister für Finanzen die dadurch 
bewirkten Änderungen der Bezeichnung des 
Steuergegenstandes durch Aufnahme in den 
Gebrauchszolltarif (§ 45 Abs. 1 Zollrechts-Durch­
führungsgesetz) in Wirksamkeit zu setzen. Der 
Gebrauchszolltarif ist insoweit verbindlich. 

Steuersätze 

§ 3. (1) Die Schaumweinsteuer beträgt für einen 
. Hektoliter Schaumwein 

1. ausgenommen der in Z 2 angeführten Waren, 
2000 S, 
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4 1813 der Beilagen 

2. der Unterpositionen 2206 00 31 und 2206 00 
39 der Kombinierten Nomenklatur mit einem 
vorhandenen Alkoholgehalt von nicht mehr 
als 8,5% vol, 1 000 S. 

(2) Der Berechnung der Steuer für Schaumwein, 
der sich in einer Umschließung befindet, die nach 
Handelsbrauch mit an den Verbraucher übergeht, 
ist die Menge zugrunde zu legen, welche dem 
Rauminhalt (Nenninhalt) der unmittelbaren 
Umschließung des Schaumweins entspricht. 

. Steuerbefreiungen 

§ 4. (1) Von der Schaumweinsteuer ist befreit: 
1. Schaumwein, der für Zwecke des Steuerlagers 

untersucht und dabei verbraucht wird; 
2. Schaumwein, der für Zwecke der amtlichen 

Aufsicht oder sonstigen behördlichen Aufsicht 
entnommen wird. 

(2) Der Bundesminister· für Finanzen wird 
ermächtigt, durch Verordnung 

1. im Falle der Einfuhr von Schaumwein dessen 
Steuerfreiheit unter den Voraussetzungen 
anzuordnen, unter denen er nach der 
Verordnung (EWG) Nr. 918/83 des Rates 
vom 28. März 1983 über das gemeinschaft­
liche System der Zollbefreiungen 
(ABI. EG Nr. L 105 S. 1) und anderen von 
der Europäischen Gemeinschaft erlassenen 
Rechtsvorschriften vom Zoll oder den Ver­
brauchsteuern befreit werden kann, 

2. die steuerfreie' Verbringung von Schaumwein 
aus anderen Mitgliedstaaten in das Steuer­
gebiet unter den Voraussetzungen zu regeln, 
unter denen eine steuerfreie Einfuhr nach Z 1 
erlaubt ist, 

3. den steuerfreien Bezug von Schaumwein im 
Rahmen der diplomatischen und berufskon­
sularischen Beziehungen sowie zur Durch­
führung zwischenstaatlicher Verträge zu 
regeln, 

4. zur Durchführung von Artikel 28 der Richt­
linie 92112/EWG Unternehmen auf flug­
häfen, in Flugzeugen oder auf Schiffen zu 
gestatten, Schaumwein steuerfrei im Rahmen 
bestimmter Mengen als Reisebedarf an 
Reisende abzugeben, die sich im innergemein­
schaftlichen Flug- oder Schiffsverkehr in 
andere Mitgliedstaaten begeben, sowie die 
dazu notwendigen Verfahrensvorschriften zu 
erlassen, 

5. die Schaumweinsteuer . von der Eingangs­
abgabenfreiheit nach § 2 Abs. 1 des Zoll­
rechts-Durchführungsgesetzes auszunehmen, 
soweit dies zur Umsetzung der von der 
Europäischen Gemeinschaft erlassenen 
Rechtsvorschriften oder zur Gewährleistung 
der Gleichmäßigkeit der Besteuerung erfor­
derlich ist. 

Steuererstattung oder Steuervergütung bei Auf­
nahme in Steuerlager im Steuergebiet 

§ 5. (1) Die Steuer wird auf Antrag erstattet 
oder vergütet für nachweislich im Steuergebiet 
versteuerten Schaumwein, der in ein Steuerlager 
aufgenommen worden ist. 

(2) Erstattungs- oder vergütungsberechtigt ist der 
Inhaber des Steuerlagers. 

(3) Die Erstattung oder Vergütung der Schaum­
weinsteuer obliegt dem Hauptzollamt, in dessen 
Bereich sich das Steuerlager befindet. 

(4) Erstattungs- und Vergütungsanträge sind nur 
für volle Kalendermonate zulässig. Sie sind bei 
sonstigem Verlust des Anspruchs bis zum Ablauf 
des auf die Aufnahme des Schaumweins folgenden 

• Kalenderj ahres zu stellen. 

2. Entstehung, Anmeldung und Fälligkeit der 
Steuer 

Steuerschuld, Steuerschuldner 

§ 6. (1) Soweit in diesem Bundesgesetz nicht 
anderes bestimmt ist, entsteht die Steuerschuld 
dadurch, daß Schaumwein aus einem Steuerlager 
weggebracht wird, ohne daß sich ein weiteres 
Steueraussetzungsverfahren oder ein Zollverfahren 
nach § 12 Abs. 1 Z 2 anschließt, oder dadurch, daß 
er in einem Steuerlager zum Verbrauch entnom­
men wird (Entnahme in den freien Verkehr): Als 
Entnahme zum Verbrauch gilt nicht die Weiter­
verarbeitung von Schaumwein zu einem anderen 
Produkt. 

(2) Wird Schaumwein ohne Bewilligung gewerb­
lich hergestellt, entsteht die Steuerschuld mit der 
Herstellung des Schaumweins. 

(3) Die Steuerschuld entsteht 
1. in den Fällen des Abs. 1 im Zeitpunkt der 

Entnahme in den freien Verkehr; 
2. in den Fällen des Abs. 2 im Zeitpunkt der 

Herstellung. 

(4) Steuerschuldner ist der Inhaber des Steuer­
lagers oder der Inhaber der Erzeugungsstätte. 

Anmeldung, Selbstberechnung und Fälligkeit 

§ 7. (1) Entsteht die Steuerschuld nach § 6 
Abs. 1, so hat der Steuerschuldner bis zum 20. 
eines j~den Kalendermonats bei dem Hauptzoll­
amt, in dessen Bereich sich der Betrieb des 
Steuerschuldners befindet, die Schaumweinmen­
gen, für die im vorangegangenen Monat die 
Steuerschuld. entstanden ist, nach Steuersätzen 
getrennt, schriftlich anzumelden. Schaumwein, der 
bis zum Tag der Aufzeichnung (§ 39) aus dem 
freien Verkehr zurückgenommen worden ist, muß 
nicht angemeldet werden. 
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(2) Der Steuerschuldner hat in der Anmeldung 
von den anzumeldenden Mengen jene darin 
enthaltenen Mengen abzuziehen, die auf Schaum­
wein entfallen, der nach § 4 von der Schaumwein­
steuer befreit ist. Die abgezogenen Mengen sind 
nach den Befreiungsgründen des § 4 aufzugliedern. 
Von den nach Vornahme dieser Abzüge verblei­
benden Mengen hat der Steuerschuldner die 
Schaumweinsteuer zu berechnen (Selbstberech­
nung). Der Steuerschuldner kann bei der Selbst­
berechnung . Schaumweinsteuerbeträge abziehen, 
die gemäß § 5 Abs. 1 oder § 28 Abs. 1 zu 
erstatten oder zu vergüten sind. Die Vornahme 
eines solchen Abzugs gilt als Antrag im Sinne des 
§ 5 Abs. 1 oder § 28 Abs. 1. 

(3) Der Steuerschuldner hat für jedes Steuerlager 
eine gesonderte Anmeldung einzureichen. Die 
Verpflichtung zur Anmeldung besteht auch dann, 
wenn für die anzumeldenden Mengen keine 
Schaumweinsteuer zu entrichten ist. 

(4) Entsteht die Steuerschuld nach § 6 Abs. 1, ist 
die Schaumweinsteuer bis zum 20. des auf das 
Entstehen der Steuerschuld folgenden dritten 
Kalendermonats bei dem im Abs. 1 angeführten 
Hauptzollamt zu entrichten. 

(5) Entsteht die Steuerschuld nach § 6 Abs. 2, so 
hat der Steuerschuldner die Schaumweinmengen 
binnen einer Woche nach Entstehen der Steuer­
schuld bei dem Hauptzollamt, in dessen Bereich 
sich der Betrieb befindet, schriftlich anzumelden. 
Weiters hat der Steuerschuldner die auf die 
anzumeldenden Mengen entfallende Schaumwein­
steuer selbst zu berechnen und den errechneten 
Steuerbetrag bis zum Ablauf der Anmeldefrist zu 
entrichten. 

3. Steueraussetzungsverfahren 

Begriff 

§ 8. (1) Die Schaumweinsteuer ist ausgesetzt 
(Steueraussetzungsverfahren) für Schaumwein, der 

1. sich in einem Steuerlager (Abs. 2) befindet, 
oder 

2. nach §§ 12, 13 und 19 befördert wird. 

(2) Steuerlager im Sinne dieses Bundesgesetzes 
sind Schaumweinerzeugungsstätten oder Schaum­
weinlager, soweit für diese eine Bewilligung nach 
§ 9 oder § 11 erteilt worden ist, sowie in anderen 
Mitgliedstaaten gelegene Betriebe, die nach den 
Bestimmungen dieser Mitgliedstaaten als Steuer­
lager zugelassen sind. 

Erzeugungsstätten, Erteilung der Bewilligung 

§ 9. (1) Erzeugungsstätten im Sinne dieses 
Bundesgesetzes sind im Steuergebiet gelegene 
Räume, die der Herstellung von Schaumwein und 
der damit verbundenen Lagerung von Schaumwein 
dienen. 

(2) Wer Schaumwein gewerblich unter Steuer­
aussetzung herstellen will, bedarf einer Bewilli­
gung. Die Bewilligung ist nur Betriebsinhabern zu 
erteilen, die ordnungsgemäß kaufmännische Bücher 
führen, rechtzeitig Jahresabschlüsse aufstellen, 
Sicherheit gemäß Abs. 4 leisten, gegen deren' 
steuerliche Zuverlässigkeit keine Bedenken 
bestehen und sofern kein Ausschließungsgrund 
(Abs. 5) vorliegt. Von den Erfordernissen, Bücher 
zu führen und Jahresabschlüsse aufzustellen, kann 
auf Antrag bei Betrieben abgesehen werden, die 
nicht nach den Vorschriften der Bundesabgaben­
ordnung, BGBI. Nr. 194/1961, zur Führung von 
Büchern verpflichtet sind, soweit dadurch die 
Erhebung der Schaumweinsteuer nicht gefährdet 
wird. 

(3) Der Antrag auf Erteilung der Bewilligung ist 
bei dem Hauptzollamt schriftlich einzubringen, in 
dessen Bereich sich die Erzeugungsstätte befindet. 
Der Antrag muß alle Angaben über die für die 
Erteilung der Bewilligung geforderten Voraus­
setzungen enthalten; beizufügen sind die Unter­
lagen für den Nachweis oder die Glaubhaftma­
chung der Angaben, eine mit einem Grundriß 
versehene Beschreibung der Erzeugungsstätte und 
eine Beschreibung der Herstellung, der Lagerung, 
der Bearbeitung und des Verbrauches von Schaum­
wein in der Erzeugungsstätte. Das Zollamt hat das 
Ergebnis der Überprüfung der eingereichten 
Beschreibungen in einer mit dem Antragsteller 
aufzunehmenden Niederschrift (Befundprotokoll) 
festzuhalten. Auf diese Beschreibungen kann in 
späteren Eingaben des Antragstellers Bezug 
genommen werden, soweit Änderungen der darin 
angegebenen Verhältnisse nicht eingetreten sind. 
Im Bewilligungsbescheid;:jst die örtliche Begren­
zung der Erzeugungsstätte anzugeben. 

(4 ) Vor der Erteilung der Bewilligung ist 
Sicherheit in Höhe der Schaumweinsteuer zu 
leisten, die voraussichtlich während eines Kalender­
monats für aus der Erzeugungsstätte in den freien 
Verkehr entnommenen Schaumwein entsteht. 

(5) Eine Bewilligung darf nicht erteilt werden, 
1. wenn in der Erzeugungsstätte Einrichtungen, 

die für die Ausübung der amtlichen Aufsicht 
notwendig sind, nicht vorhanden sind, oder 

2. wenn in der Erzeugungsstätte Einrichtungen 
vorhanden sind, die die amtliche Aufsicht 
erschweren oder verhindern. 

(6) Der Betriebsinhaber ist verpflichtet, dem 
Zollamt die Inbetriebnahme sowie jede Änderung 
der in den eingereichten Beschreibungen oder im 
Befundprotokoll angegebenen Verhältnisse anzu­
zeIgen. 

(7) Die Anzeigen sind binnen einer Woche, 
gerechnet vom Eintritt des anzuzeigenden Ereig~ 
niss.es, schriftlich zu erstatten. Das Befundprotokoll 
und der Bewilligungsbescheid sind, soweit erforder­
lich, zu ergänzel,l' 
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(8) Als Inhaber der Erzeugungsstätte gilt die 
Person oder Personenvereinigung, auf deren 
Namen oder Firma die Bewilligung lautet. 

Erzeugungsstätten, Erlöschen der Bewilligung 

§ 10. (1) Das Recht zur Führung emer 
Erzeugungsstätte erlischt 

1. durch Widerruf der Bewilligung; 
2. durch Verzicht, wenn dieser schriftlich oder 

zur Niederschrift erklärt wird; 
3. durch Einstellung des Betriebes auf Dauer; 
4. bei einem Übergang des Betriebes im Erbweg 

auf den Erben mit dem Eintritt der Rechts­
kraft des Einantwortungsbeschlusses oder mit 
der tatsächlichen Übernahme des Betriebes 
durch den Erben auf Grund eines vorherge­
henden Beschlusses über die Besorgung und 
Benutzung der Verlassenschaft, bei einem 
sonstigen Übergang des Betriebes mit dessen 
tatsächlicher Übernahme durch eine andere 
Person oder Personenvereinigung; 

5. durch die Eröffnung des Konkurses über das 
Vermögen des Inhabers der Erzeugungsstätte 
oder durch die Ablehnung der Eröffnung des 
Konkurses mangels Masse. 

(2) Die Bewilligung ist zu widerrufen, 
1. wenn nachträglich Tatsachen eingetreten 

sind, bei deren Vorliegen im Zeitpunkt der 
Erteilung der Bewilligung der Antrag abzu­
weisen gewesen wäre, und das Recht zur 
Führung der Erzeugungsstätte nicht bereits 
kraft Gesetzes erloschen ist; 

2 .. wenn in der Erzeugungsstätte während eines 
ununterbrochenen Zeitraumes von mehr als 
sechs Monaten keiiy Schaumwein hergestellt 
oder gelagert wurde; 

3. wenn eine vom Inhaber der Erzeugungsstätte 
bestellte Sicherheit, die unzureichend gewor­
den ist, nicht binnen einer vom Zollamt 
gesetzten Frist ergänzt oder durch eine 
anderweitige Sicherheit ersetzt wurde; 

4. wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, 
daß der Eingang der Schaumweinsteuer für 
den hergestellten oder gelagerten Schaum­
wein gefährdet ist. 

(3) Wenn die Bewilligung auf Grund anderer 
Abgabenvorschriften zurückgenommen oder aufge­
hoben wird, sind die Bestimmungen über den 
Widerruf (Abs. 2) sinngemäß anzuwenden. Die 
Zurücknahme oder Aufhebung dad nicht mit 
rückwirkender Kraft ausgesprochen werden. 

(4) Schaumwein, der sich im Zeitpunkt des 
Erlösehens des Rechtes zur Führung der Erzeu­
gungsstätte im Betrieb befindet, gilt als im 
Zeitpunkt des Erlösehens als in den freien Verkehr 
entnommen, soweit er nicht binnen zwei Wochen 
nach dem Erlöschen in ein anderes Steuerlager 
aufgenommen wird. 

SchaumweiDlager 

§ 11. (1) Schaumweinlager im Sinne dieses 
Bundesgesetzes sind im Steuergebiet gelegene 
Betriebe, die 

1. der Lagerung oder 
2. der Verwendung von Schaumwein zur Her­

stellung von Branntwein oder anderen ver­
brauchsteuerpflichtigen Getränken dienen. 

(2) Wer Schaumwein unter Steueraussetzung 
lagern oder verwenden will, bedarf einer Bewilli­
gung. Die Bewilligung zur Führung eines Schaum­
weinlagers nach Abs. 1 Z 1 ist nur zu erteilen, 
wenn der voraussichtliche jährliche Schaumwein­
absatz mindestens 100 hl und die durchschnittliche 
Lagerdauer des fertigen Schaumweins mindestens 
ein Monat betragen. § 9 Abs. 2 bis 8 und § 10 
gelten sinngemäß. 

Verkehr unter Steueraussetzung im Steuergebiet 

§ 12. (1) Schaumwein darf unter Steuetaus­
setzung aus einem Steuerlager 

1. in ein anderes Steuerlager im Steuergebiet 
verbracht oder 

2. in ein Zollverfahren übergeführt werden, 
ausgenommen das Vedahren der Überfüh­
rung in den zollrechtlich freien Verkehr und 
das Ausfuhrverfahren. 

(2) Schaumwein dad in den Fällen des § 21 auf 
Antrag des nach den Zollvorschriften zur Anmel­
dung Verpflichteten (Anmelder) auch im Anschluß 
an die Übedührung in den zollrechtlich freien 
Verkehr unter Steueraussetzung in ein anderes 
Steuerlager im Steuergebiet verbracht werden. 

(3) Der Schaumwein ist unverzüglich vom 
Inhaber des beziehenden Steuerlagers in sein 
Steuerlager aufzunehmen oder vom Inhaber des 
Zollvedahrens in das Zollverfahren nach Abs. 1 
Z 2 überzuführen. 

(4) Bei einer Beförderung im Steueraussetzungs­
vedahren hat der Inhaber des abgebenden Steuer­
lagers, im Falle des Abs. 2 der Anmelder oder der 
Inhaber des beziehenden Steuerlagers, Sicherheit 
für den Versand in Höhe der Steuer zu leisten, die 
bei einer Entnahme des Schaumweins in den freien 
Verkehr entstehen würde. Besteht eine ausreichen­
de Lagersicherheit, deckt diese auch den Versand 
ab. 

Verkehr unter Steueraussetzung mit anderen 
Mitgliedstaaten 

§ 13. (1) Schaumwein dad unter Steueraus­
setzung im. innergemeinschaftlichen Steuerversand­
verfahren 

1. von Inhabern von Steuerlagern und berech­
tigten Empfängern (§ 14) im Steuergebiet aus 
Steuerlagern in anderen Mitgliedstaaten 
bezogen oder 
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2. aus Steuerlagern im Steuergebiet in Steuer­
lager oder Betriebe von berechtigten Empfän­
gern (§ 14) in anderen Mitgliedstaaten 
verbracht oder 

3. durch das Steuergebiet befördert 
werden. Im Falle der Z 2 hat der Inhaber des 
abgebenden Steuerlagers (Versender) für den 
Versand eine in allen Mitgliedstaaten gültige 
Sicherheit in Höhe der Steuer zu leisten, die bei 
einer Entnahme des Schaumweins in den freien 
Verkehr im Steuergebiet entstehen würde. Besteht 
eine ausreichende Lagersicherheit, deckt diese auch 
den Versand ab. 

(2) Der Schaumwein ist unverzüglich 
1. 'vom Inhaber des abgebenden Steuerlagers aus 

dem Steuergebiet in den anderen Mitglied­
staat zu verbringen oder 

2. vom Inhaber des beziehenden Steuerlagers in 
sein Steuerlager oder vom berechtigten 
Empfänger in seinen Betrieb im Steuergebiet 
aufzunehmen. Mit der Aufnahme ist das 
innergemeinschaftliche Steuerversandverfah­
ren abgeschlossen. 

(3) Die Steuerschuld entsteht mit der Aufnahme 
des Schaumweins in den Betrieb des berechtigten 
Empfängers. Steuerschuldner ist der berechtigte 
Empfänger. Für die Anmeldung und Entrichtung 
der Steuer gilt § 7 Abs. 1 bis 4 sinngemäß. 

Berechtigte Empfänger 

§ 14. (1) Berechtigte Empfänger im Sinne dieses 
Bundesgesetzes sind Personen, denen von einem 
anderen Mitgliedstaat oder nach Abs. 2 die 
Bewilligung erteilt worden ist, Schaumwein unter 
Steueraussetzung aus ein~m anderen Mitgliedstaat 
zu gewerblichen Zwecken 

1. nicht nur gelegentlich oder 
2. im Einzelfall 

zu beziehen. Der Bezug durch eme Einrichtung 
des öffentlichen Rechts steht dem Bezug zu 
gewerblichen Zwecken gleich. 

(2) Die Bewilligung nach Abs. 1 Z 1 wird auf 
Antrag Personen oder Personenvereinigungen 
erteilt, die ordnungsgemäß kaufmännische Bücher 
führen, rechtzeitig Jahresabschlüsse aufstellen und 
gegen deren steuerliche Zuverlässigkeit keine 
Bedenken bestehen. Vor der Erteilung der 
Bewilligung ist Sicherheit für die voraussichtlich 
während eines Kalenaermonats entstehende Steuer 
zu leisten. Im Falle des Abs. 1 Z 2 wird die 
Bewilligung erteilt, wenn eine Sicherheit in Höhe 
der im Einzelfall entstehenden Steuer geleistet 
worden ist. Ist ein Beauftragter (§ 15 Abs. 1) 
zugelassen worden, kann auf Antrag von der 
Sicherheitsleistung abgesehen werden, solange 
keine Anzeichen für eine Gefährdung der Steuer 
erkennbar sind. Die Voraussetzungen des ersten bis 
dritten Satzes gelten nicht für die Bewilligung einer 
Einrichtung des öffentlichen Rechts. 

(3) Der Antrag muß alle für die Erteilung der 
Bewilligung geforderten Voraussetzungen enthal­
ten; beizufügen sind die Unterlagen über den 
Nachweis oder die Glaubhaftmachung der Anga­
ben. Anzugeben sind der Gegenstand und die 
Anschrift des Betriebes, der den Schaumwein 
beziehen soll, die Menge des Schaumweins und 
die Höhe der voraussichtlich während eines Jahres 
entstehenden Steuer. 

(4) Der Antrag ist bei dem . Hauptzollamt 
schriftlich einzubringen, in dessen Bereich der 
Antragsteller seinen Geschäfts- oder Wohnsitz hat. 
Für das Erlöschen der Bewilligung gilt § 10 
sinngemäß. 

Beauftragter 

§ 15. (1) Auf Antrag des Inhabers emes 
Steuerlagers in einem anderen Mitgliedstaat kann 
bei der Belieferung eines berechtigten Empfängers 
eine im Steuergebiet niedergelassene Person oder 
Personenvereinigung als Beauftragter zugelassen 
werden, wenn sie ordnungsgemäß kaufmännische 
Bücher führt, rechtzeitig Jahresabschlüsse aufstellt, 
Aufzeichnungen über die Lieferungen des Antrag­
stellers in das Steuergebiet führt und gegen ihre 
steuerliche Zuverlässigkeit keine Bedenken 
bestehen. Vor der Erteilung der Bewilligung ist 
Sicherheit in der . nach § 14 Abs. 2 vorgeschriebe­
nen Höhe zu leisten. Der Beauftragte wird neben 
dem berechtigten Empfänger Steuerschuldner. 

(2) Der Antrag muß alle für die Erteilung der 
Bewilligung geforderten Vorausse~zungen enthal­
ten; beizufügen sind die Unterlagen über den 
Nachweis oder die Glaubhaftmachung der Anga­
ben. Anzugeben sind der Gegenstand des Betriebes, 
die Menge des zu liefernden Schaumweins, die 
Höhe der voraussichtlich während eines Jahres 
entstehenden Steuer sowie Name und Anschrift der 
berechtigten Empfänger, für die der Beauftragte 
tätig werden soll. Weiters hat der Antragsteller die 
Erklärung des Beauftragten vorzulegen, daß dieser 
mit der AntragsteIlung einverstanden ist. 

(3) Der Antrag ist bei dem Hauptzollamt 
schriftlich einzubringen, in dessen Bereich sich 
der Geschäfts- oder Wohnsitz des Beauftragten 
befindet. Für das Erlöschen der Bewilligung gilt 
§ 10 sinngemäß. 

(4) Für die Anmeldung und Entrichtung der 
Steuer gilt § 7 Abs. 1 bis 4 sinngemäß. 

Begleitdokument 

§ 16. (1) Soll Schaumwein unter Steueraus­
setzung in ein Steuerlager oder in den Betrieb eines 
berechtigten Empfängers in einem anderen Mit­
gliedstaat verbracht werden, hat der Versender das 
nach der Verordnung (EWG) Nr.2719/92 der 
Kommission vom 11. September 1992 zum beglei­
tenden Verwaltungs dokument bei der Beförderung 
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verbrauch steuerpflichtiger W ~ren unter Steueraus­
setzung (AB!: EG Nr. L 276 S. 1) vorgeschriebene 
Versandpapier (begleitendes Verwaltungsdoku­
ment) auszufertigen. Als begleitendes Verwaltungs­
dokument gelten auch Handelsdokumente, wenn 
sie die gleichen Angaben unter Hinweis auf das 
entsprechende Feld im Vordruck des begleitenden 
Verwaltungs dokuments enthalten. Der Beförderer 
hat die zweite bis vierte Ausfertigung des Begleit­
dokuments bei der Beförderung des Schaumweins 
mitzuführen. Der Versender hat die erste Aus­
fertigung zu seinen Aufzeichnungen zu nehmen. 

(2) An Stelle des im Abs. 1 vorgesehenen 
Begleitdokuments kann bei der Verbringung von 
Schaumwein über das Gebiet von EFfA-Ländern 
das Einheitspapier nach der Verordnung (EWG) 
Nr. 2913/92 des Rates vom 12. Oktober 1992 zur 
Festlegung des Zollkodex der Gemeinschaften 
(AB!. EG NI. L 302 S. 1) verwendet werden. Der 
Bundesminister für Finanzen wird ermächtigt, 
durch Verordnung das diesbezügliche Verfahren 
näher zu regeln. 

(3) Ändert sich während des Versands nach 
Abs. 1 der Ort der Lieferung oder der Empfänger, 
hat dies der Versender oder der von ihm mit dem 
Versand Beauftragte unverzüglich dem für den 
Versender zuständigen Hauptzollamt anzuzeigen 
und die Änderung unverzüglich in das Begleit­
dokument einzutragen. 

§ 17. (1) Wird Schaumwein unter Steueraus­
setzung aus anderen Mitgliedstaaten im Steuer­
gebiet von Inhabern von Steuerlagern und berech­
tigten Empfängern bezogen, hat der Beförderer bei 
der Beförderung ein für den Schaumwein ord­
nungsgemäß ausgefertigtes Begleitdokument (§ 16 
Abs. 1 oder 2) mitzuführen. Zur Erledigung des 
innergemeinschaftlichen Steuerversandverfahrens 
hat der Empfänger die dritte und vierte Aus­
fertigung des Begleitdokuments mit seiner Emp­
fangsbestätigung dem für die amtliche Aufsicht 
zuständigen Zollamt vorzulegen und anschließend 
die für den Versender bestimmte dritte Aus­
fertigung (Rückschein) unverzüglich an den Ver­
sender zurückzusenden. Wird das Einheitspapier 
als Versandpapier verwendet, hat der Empfänger 
als Rückschein eine Ablichtung des fünften 
Exemplars des Einheitspapiers . mit seiner Emp­
fangsbestätigung unverzüglich an den Versender 
zurückzusenden. Eine weitere Ablichtung dieses 
Exemplars hat der Empfänger zu seinen Aufzeich­
nungen zu nehmen. 

(2) Das Hauptzollamt kann den Empfänger auf 
Antrag unter Bedingungen und Auflagen von der 
Vorlagepflicht nach Abs. 1 befreien, wenn die 
Steuerbelange dadurch nicht beeinträchtigt werden. 
Der Bundesminister für Finanzen wird ermächtigt, 
durch Verordnung das diesbezügliche Verfahren 
näner zu. regeln. 

Verzicht auf die Sicherheitsleistung 

§ 18. (1) Bei der Erteilung einer Bewilligung 
oder bei der Beförderung im Verkehr unter 
Steueraussetzung im Steuergebiet kann vom 
Hauptzollamt auf die Leistung einer Sicherheit 
nach §§ 9 Abs. 4, 11 Abs. 2 oder 12 Abs. 4 
verzichtet werden, wenn dadurch die Einbringung 
der Schaumweinsteuer nicht gefährdet oder 
erschwert wird und ein solcher Verzicht nach 
Abs. 2 vorgesehen ist. 

(2) Der Bundesminister für Finanzen wird 
ermächtigt, durch Verordnung jene Verfahrens­
arten zu bestimmen, bei denen auf Grund des 
V orliegens berücksichtigungswürdiger wirtschaft­
licher Interessen auf die Leistung einer Sicherheit 
verzichtet werden kann, und die diesbezüglichen 
Voraussetzungen näher zu regeln. 

4. Ausfuhr unter Steueraussetzung 

§ 19. (1) Schaumwein darf aus Steuerlagern 
unter Steueraussetzung aus dem EG-Verbrauch­
steuergebiet ausgeführt werden. 

(2) Wird der Schaumwein über andere Mit­
gliedstaaten ausgeführt, ist das innergemeinschaft­
liche Steuerversandverfahren anzuwenden. 

(3) Für Schaumwein unter Steueraussetzung, der 
unmittelbar oder über andere Mitgliedstaaten aus 
dem EG-Verbrauchsteuergebiet ausgeführt werden 
soll, gilt § 16 sinngemäß. An die Stelle des 
Empfängers tritt die Zollstelle, an der der 
Schaumwein das EG-Verbrauchsteuergebiet ver­
läßt. 

(4) Der Inhaber des Steuerlagers hat Sicherheit 
in Höhe der Steuer zu leisten, die bei einer 
Entnahme des Schaumweins in den freien Verkehr 
entstehen würde. Wird der Schaumwein über 
andere Mitgliedstaaten ausgeführt, muß die 
Sicherheit' in allen Mitgliedstaaten gültig sein. 

(5) Der Inhaber des Steuerlagers hat den 
Schaumwein unverzüglich auszuführen. 

5. Unregelmäßigkeiten im Verkehr unter Steuer­
aussetzung 

§ 20. (1) Wird Schaumwein während der 
Beförderung nach den §§ 12, l3, 19 oder 22 im 
Steuergebiet dem Steueraussetzungsverfahren ent­
zogen, entsteht die Steuerschuld, es sei denn, daß 
er nachweislich untergegangen oder an Personen 
im Steuergebiet abgegeben worden ist, die zum 
Bezug von steuerfreiem Schaumwein o.der von 
Schaumwein unter Steueraussetzung berechtigt 
sind. Schwund steht dem Untergang gleich. 
Schaumwein gilt als entzogen, wenn er in den 
Fällen des § 12 Abs. 3, des § 13 Abs. 2, des § 19 
Abs. 5 oder des § 22 Abs. 2 nicht bestimmungsge~ 
mäß in das Steuerlager oder den Betrieb im 
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Steuergebiet aufgenommen, in ein Zollverfahren 
übergeführt oder aus dem Steuergebiet ausgeführt 
wird. 

(2) Wird 1m Steuergebiet festgestellt, daß 
Schaumwein bei der Beförderung aus einem 
Steuerlager eines anderen Mitgliedstaates dem 
Steueraussetzungsverfahren entzogen worden ist, 
und kann nicht ermittelt werden, wo der Schaum­
wein entzogen worden ist, gilt er als im Steuer­
gebiet entzogen. Der erste Satz gilt sinngemäß, 
wenn eine sonstige Unregelmäßigkeit festgestellt 
worden ist, die einem Entziehen aus dem Steuer­
aussetzungsverfahren gleichsteht. 

(3) Ist Schaumwein im innergemeinschaftlichen 
Steuerversandverfahren aus einem Steuerlager im 
Steuergebiet an ein Steuerlager, einen berechtigten . 
Empfänger oder eine AusfuhrzollsteIle in einem 
anderen Mitgliedstaat versandt worden und führt 
der Versender nicht innerhalb einer Frist von vier 
Monaten ab dem Tag des Versandbeginns den 
Nachweis, daß der Schaumwein 

1. am Bestimmungsort angelangt oder 
2. untergegangen oder 
3. auf Grund einer außerhalb des Steuergebiets . 

eingetretenen oder als eingetreten geltenden 
Unregelmäßigkeit nicht am Bestimmungsort 
angelangt ist, 

gilt er als im Steuergebiet dem Steueraussetzungs­
verfahren entzogen. 

(4) Geht im Steuerversandverfahren nach §§ 13 
oder 19 der Rückschein nicht innerhalb von zwei 
Monaten nach dem Versand beim Versender ein 
oder sind im Rückschein Mehr- oder Fehlmengen 
bestätigt worden; hat der Versender dies unver­
züglich dem für die amtliche Aufsicht zuständigen 
Zollamt schriftlich anzuzeigen. 

(5) Steuerschuldner ist in den Fällen der Abs. 1 
bis 3 

1. 
2. 

der Versender, 
daneben der Empfänger, wenn 
Entstehung der Steuerschuld die 
same am Schaumwein erlangt hat. 

er vor 
Gewahr-

Im Falle des Abs. 1 ist auch. Steuerschuldner, wer 
den Schaumwein entzogen hat. Die Steuer ist 
unverzüglich bei dem Hauptzollamt schriftlich 
anzumelden und zu entrichten, in dessen Bereich 
der Steuerschuldner seinen Betrieb oder seinen 
Geschäfts- oder Wohnsitz hat, in Ermangelung 
eines solchen im Steuergebiet, beim Hauptzollamt 
Innsbruck. 

(6) Wird in den Fällen der Abs. 2 und 3 vor 
Ablauf einer Frist von drei Jahren ab dem Tag der 
Ausfertigung des innergemeinschaftlichen Begleit­
dokuments festgestellt, daß die Unregelmäßigkeit, 
welche die Steuerschuld ausgelöst hat, in einem 
anderen Mitgliedstaat eingetreten und die Steuer in 
diesem Mitgliedstaat erhoben worden ist, ist die im 

Steuergebiet entrichtete Steuer auf Antrag zu 
erstatten. Die Erstattung obliegt dem Zollamt, bei 
dem der zu erstattende Betrag entrichtet wurde. 

6. Einfuhren aus Drittländem 

§ 21. Wird Schaumwein aus einem Drittland 
unmittelbar in das Steuergebiet eingebracht (Ein­
fuhr) oder befindet er sich in einem Zollverfahren 
oder in einer Freizone oder einem Freilager des 
Steuergebietes, so gelten für die Erhebung der 
Schaumweinsteuer, soweit in diesem Bundesgesetz 
nicht anderes bestimmt ist, sinngemäß die Zollvor­
schriften. 

§ 22. (1) Schaumwein darf im Anschluß an die 
überführung in den zollrechtlich freien Verkehr 
unter Steueraussetzung verbracht werden (§ 12 
Abs.2). Für die Verbringung hat der AnmeIder 

. oder der Inhaber des Steuerlagers Sicherheit in 
Höhe der Steuer zu leisten, die bei einer· Entnahme 
des Schaumweins in den freien Verkehr entstehen 
würde. 

(2) Der Inhaber des Steuerlagers hat den 
Schaumwein unverzüglich In das Steuerlager 
aufzunehmen. 

7. Verbringen außerhalb des Steueraussetzungsver­
fahrens 

Bezug zu gewerblichen Zwecken 

§ 23. (1) Wird Schaumwein aus dem freien 
Verkehr eines Mitgliedstaates zu gewerblichen 
Zwecken bezogen, entsteht die Steuerschuld 
dadurch, daß der Bezieher 

1. den Schaumwein im Steuergebiet in Empfang 
nimmt oder 

2. den außerhalb des Steuergebietes in Empfang 
genommenen Schaumwein in das Steuerg'ebiet 
verbringt oder verbringen läßt. 

Steuerschuldner ist der Bezieher. Der Bezug durch 
eine Einrichtung des öffentlichen Rechts steht dem 
Bezug zu gewerblichen Zwecken gleich. 

(2) Wird Schaumwein aus dem freien Verkehr 
eines Mitgliedstaates in -anderen als den im Abs. 1 
genannten Fällen in das Steuergebiet verbracht, 
entsteht die Steuerschuld dadurch, daß er erstmals 
im Steuergebiet zu gewerblichen Zwecken in 
Gewahrsame gehalten wird. Steuerschuldner ist, 
wer ihn in Gewahrsame hält. 

(3) Wer Schaumwein nach den Abs. 1 oder 2 
beziehen oder in Gewahrsame halten will, hat dies 
dem Hauptzollamt, in dessen Bereich er seinen 
Geschäfts- oder Wohnsitz hat, vorher anzuzeigen 
und für die Steuer Sicherheit zu leisten. Hat der 
Anzeigepflichtige keinen Geschäfts- oder Wohnsitz 
im Steuergebiet, ist die Anzeige beim Hauptzollamt 
Innsbruck zu erstatten. 
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(4) In der Anzeige sind die Art, die voraussicht­
lich benötigte Menge des Schaumweins und der 
Zweck anzugeben, für den der Schaumwein 
bezogen oder in Gewahrsame gehalten werden 
soll; dabei ist auch anzugeben, ob gleichartige 
Schaumweine des freien Verkehrs gehandelt oder 
gelagert werden. 

(5) Der Steuerschuldner hat für den Schaum­
wein, für den die Steuerschuld entstanden ist, 
unverzüglich bei dem Hauptzollamt, in dessen 
Bereich der Steuerschuldner seinen Geschäfts- oder 
Wohnsitz hat, in Ermangelung eines solchen, beim 
Hauptzollamt Innsbruck eine Steueranmeldung 
abzugeben, die Steuer zu berechnen und diese 
spätestens am 20. des auf das Entstehen der 
Steuerschuld folgenden dritten Kalendermonats zu 
entrichten. Wird das Verfahren nach Abs. 3 nicht 
eingehalten, ist die Steuer unverzüglich zu 
entrichten. 

Vereinfachtes Begleitdokument 

§ 24. (1) Wird Schaumwein des freien Verkehrs 
aus anderen Mitgliedstaaten zu gewerblichen 
Zwecken. in das Steuergebiet verbracht, hat der 
Beförderer bei der Beförderung die zweite und 
dritte Ausfertigung des vereinfachten Verwaltungs­
dokuments oder des entsprechenden Handelsdoku­
ments nach Artikel 2 der Verordnung· (EWG) 
Nr. 3649/92 der Kommission vom 17. Dezember 
1992 über ein vereinfachtes Begleitdokument für 
die Beförderung von verbrauchsteuerpflichtigen 
Waren, die sich bereits im steuerrechtlich freien 
Verkehr des Abgangsmitgliedstaats befinden (ABl. 
EG Nr. L 369 S. 17), mitzuführen. 

(2) Ist bei der Beförderung eine Empfangsbe­
stätigung nach Artikel 4 der im Abs. 1 angefÜhrten 
Verordnung erforderlich, hat der Anzeigepflichtige 
(§ 23 Abs. 3) die für den Lieferer bestimmte 
Ausfertigung des vereinfachten Begleitdokuments 
mit der vom Abgangsmitgliedstaat vorgesehenen 
Empfangsbestätigung unverzüglich an den Lieferer 
zurückzusenden. Das Zollamt hat auf Antrag die 
Anmeldung oder Entrichtung der Schaumwein­
steuer zu bestätigen. 

Verbringen zu privaten Zwecken 

§ 25. (J) Schaumwein, den eine natürliche 
Person für den eigenen Bedarf in einem anderen 
Mitgliedstaat im freien Verkehr erwirbt und selbst 
in das Steuergebiet verbringt, ist steuerfrei, wenn 
die~er für private und nicht für gewerbliche Zwek­
ke bestimmt ist. 

(2) Bei der Beurteilung, ob Schaumwein nach 
Abs. 1 zu privaten Zwecken oder nach § 23 zu 
gewerblichen Zwecken bezogen oder in Gewahr­
same gehalten wird, sind die nachstehenden 
Umstände zu berücksichtigen: 

1. haridelsrechtliche Stellung und Gründe des 
Inhabers für die Gewahrsame am Schaum­
wein; 

2. Ort, an dem sich der Schaumwein befindet, 
oder die Art der Beförderung; 

3. Unterlagen über den Schaumwein; 
4. Menge und Beschaffenheit des Schaumweins. 

(3) Die Steuerschuld für Schaumwein, der nicht 
steuerfrei ist, entsteht mit dem Verbringen in das 
Steuergebiet. Steuerschuldner ist die natürliche 
Person, die den Schaumwein in das Steuergebiet 
verbringt. 

(4) Der Steuerschuldner hat für den Schaum­
wein, für den die Steuerschuld entstanden ist, 
unverzüglich bei dem Hauptzollamt, in dessen 
Bereich er seinen Wohnsitz hat, in Ermangelung 
eines solchen, beim· Hauptzollamt Innsbruck, die 
Schaumweinsteuer schriftlich anzumelden und zu 
entrichten. 

Versandhandel 

§ 26. (1) Versandhandel beireibt, wer Schaum­
wein aus dem freien Verkehr des Mitgliedstaates, 
in dem er seinen Sitz hat, an Privatpersonen in 
anderen Mitgliedstaaten liefert und den Versand 
des Schaumweins an den Erwerber selbst durch­
führt oder durch andere durchführen läßt 
(Versandhändler). Als Privatpersonen im Sinne 
dieser Bestimmung gelten alle Erwerb er, die sich 
gegenüber dem Versandhändler nicht als Abneh­
mer ausweisen, deren innergemeinschaftliche 
Erwerbe nach den Vorschriften des U msatzsteuer­
gesetzes der Umsatzsteuer unterliegen. 

(2) Wird Schaumwein durch einen Versand­
händler mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat in 
das Steuergebiet geliefert, entsteht die Steuerschuld 
mit der Auslieferung des Schaumweins an die 
Privatperson im Steuergebiet. Steuerschuldner ist 
der Versandhändler. 

(3) Wer als Versandhändler Schaumwein in das 
Steuergebiet liefern will, hat jede Lieferung vor der 
Versendung dem Hauptzollamt, in dessen Bereich 
der Erwerber seinen Wohnsitz (Sitz) hat, unter 
Angabe der für die Versteuerung maßgebenden 
Merkmale anzuzeigen und Sicherheit in Höhe der 
zu erwartenden Steuerbelastung zu leisten. Wird 
ein Beauftragter zugelassen (Abs. 5), muß die 
Sicherheit auch dessen Steuerschuld abdecken. 

(4) Der Steuerschuldner hat für den Schaum­
wein, für den die Steuerschuld entstanden ist, 
unverzüglich bei dem im Abs. 3 genannten Zollamt 
eine Steueranmeldung abzugeben und darin. die 
Steuer selbst zu berechnen. Die Steuer ist 
spätestens bis zum 20. des auf das Entstehen der 
Steuerschuld folgenden dritten Kalendermonats zu 
entrichten. Wird das Verfahren nach Abs. 3 nicht 
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eingehalten, ist die Steuer unverzüglich zu 
entrichten. Wurde ein 'Beauftragter zugelassen 
(Abs. 5), richtet sich die Zuständigkeit nach Abs.6. 

(5) Auf Antrag des Versandhändlers kann eine 
im Steuergebiet niedergelassene Person oder 
Personenvereinigung als Beauftragter zugelassen 
werden, wenn sie ordnungsgemäß kaufmännische 
Bücher führt, rechtzeitig Jahresabschlüsse aufstellt, 
Aufzeichnungen über die Lieferungen des Antrag­
stellers in das Steuergebiet führt und gegen ihre 
steuerliche Zuverlässigkeit keine Bedenken 
bestehen. Der Beauftragte wird neben dem 
Versandhändler Steuerschuldner und hat die 
sonstigen steuerlichen Pflichten des Versandhänd­
lers zu erfüllen. 

(6) Der Antrag (Abs. 5) ist bei dem Haupt­
zollamt schriftlich einzubringen, in dessen Bereich 
sich der Geschäfts- oder Wohnsitz des Beauf­
tragten befindet. Der Antrag muß alle für die 
Erteilung der Bewilligung geforderten Voraus­
setzungen enthalten; beizufügen sind die Unter­
lagen über den Nachweis oder die Glaubhaftma­
chung der Angaben. Anzugeben sind der Name 
oder die Firma, der Geschäftssitz des Versand­
händlers und des Beauftragten, die Menge des zu 
liefernden Schaumweins sowie die Höhe der 
voraussichtlich während zweier Kalendermonate 
entstehenden Steuer. Weiters ist die Erklärung des 
Beauftragten vorzulegen, daß dieser mit der 
Antragstellung einverstanden ist. 

(7) Soll Schaumwein nur gelegentlich im 
Versandhandel geliefert werden, kann das Haupt­
zollamt Innsbruck auf Antrag des Versandhändlers 
oder des Beauftragten die Zulassung zu Lieferun­
gen in das Steuergebiet allgemein erteilen und 
bewilligen, daß die Steueranmeldung zusammenge­
faßt für alle Lieferungen in einem Kalendermonat 
bis zum 20. des auf das Entstehen der Steuerschuld 
folgenden Kalendermonats abgegeben wird. 

(8) Für die Anmeldung und Entrichtung der 
Steuer gilt § 7 Abs. 1 bis 4 sinngemäß. 

(9) Wer beabsichtigt, Schaumwein des freien 
Verkehrs als Versandhändler mit Sitz im Steuer­
gebiet in einen anderen Mitgliedstaat zu liefern, 
hat dies schriftlich bei dem Hauptzollamt anzu­
zeigen, in dessen Bereich er seinen Geschäfts- oder 
Wohnsitz hat. In der Anzeige sind die Menge des 
Schaumweins und, soweit sie im Zeitpunkt der 
Anzeige bereits bekannt sind, Name und Anschrift 
des Empfängers oder der Empfänger sowie der 
Tag der jeweiligen Lieferung anzugeben. 

Verbringen zu gewerblichen Zwecken in andere 
Mitgliedstaaten 

§ 27. Wer Schaumwein des freien Verkehrs zu 
gewerblichen Zwecken, ausgenommen im Versand­
handel, in andere Mitgliedstaaten verbringen will, 
hat das vereinfachte Begleitdokument (§ 24) 

auszufertigen. Der Versender hat die erste 
Ausfertigung des Begleitdokuments zu seinen 
Aufzeichnungen zu nehmen. Der Beförderer hat 
die zweite und dritte Ausfertigung des Begleit­
dokuments bei der Beförderung des Schaumweins 
mitzuführen. 

Steuererstattung oder Steuervergütung bei Ver­
bringen zu gewerblichen Zwecken in andere 

. Mitgliedstaaten oder Drittländer 

§ 28. (1) Die Steuer wird auf Antrag erstattet 
oder vergütet für nachweislich im Steuergebiet 
versteuerten Schaumwein, der z'u gewerblichen 
Zwecken ( einschließlich Versandhandel) 

a) in einen anderen Mitgliedstaat verbracht 
worden ist oder 

b) unmittelbar in em Drittland ausgeführt 
worden ist. 

(2) Eine Erstattung oder Vergütung nach Abs. 1 
lit. a wird nur gewährt, wenn der Berechtigte 
(Abs. 3) eine amtliche Bestätigung des anderen 
Mitgliedstaates darüber vorlegt, daß der Schaum­
wein dort ordnungsgemäß steuerlich erfaßt worden 
ist. Im Falle der Ausfuhr ist der Austritt über die 
Zollgrenze nachzuweisen. 

(3) Erstattungs- oder vergütungsberechtigt ist 
derjenige, auf dessen Rechnung der Schaumwein in 
den anderen Mitgliedstaat verbracht oder in das 
Drittland ausgeführt wurde. 

(4) Erstattungs- und Vergütungs anträge sind nur 
für volle Kalendermonate zulässig. Sie sind bei 
sonstigem Verlust des Anspruchs bis zum Ablauf 
des auf die Verbringung oder die Ausfuhr des 
Schaumweins folgenden Kalenderjahres zu stellen. 

(5) Die Erstattung oder Vergütung der Schaum­
weinsteuer obliegt dem Hauptzollamt, in dessen 
Bereich der Berechtigte' seinen Geschäfts- oder 
Wohnsitz hat, in Ermangelung eines solchen, dem 
Hauptzollamt Innsbruck. 

8. Amtliche Aufsicht 

§ 29. (1) Die Herstellung, die Lagerung, die 
Beförderung, die Bearbeitung und der Handel von 
Schaumwein sowie die Tätigkeit des Beauftragten 
nach § 15 Abs. 1 und § 26 Abs. 5 unterliegen im 
Steuergebiet der amtlichen Aufsicht. 

(2) Die amtliche Aufsicht umfaßt alle üb er­
wachungsmaßnahmen des Zollamtes, die erforder­
lich sind, um zu verhindern, daß Schaumwein der 
Besteuerung entzogen wird. 

(3) Die amtliche Aufsicht obliegt dem Zollamt, 
in dessen Bereich sich der zu beaufsichtigende 
Betrieb, der Geschäfts- oder Wohnsitz des 
Beauftragten, das zu beaufsichtigende Transport­
mittel oder Transportbehältnis oder die zu beauf­
sichtigende Ware befinden. 
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§ 30. (1) In Ausübung der amtlichen Aufsicht 
sind die Zollorgane unbeschadet der' Befugnisse, 
die ihnen nach der Bundesabgabenordnung 
zustehen, befugt, 

1. in Erzeugungsstätten, Betrieben und Trans­
portmitteln Nachschau zu halten; 

2. Umschließungen, in denen sich Schaumwein 
befindet oder befinden kann, auf ihren Inhalt 
zu prüfen; . 

3. Schaumweinproben und Proben von Wein 
unentgeltlich zu entnehmen, der zur Her­
stellung von Schaumwein bestimmt ist; 

4. die Bestände an Wein und an Schaumwein 
festzustellen; 

5. in Bücher und Aufzeichnungen, die auf 
Grund gesetzlicher Bestimmungen oder ohne 
gesetzliche Verpflichtung geführt werden, 
sowie In die zu den Büchern und Aufzeich­
nungen gehörenden Belege Einsicht zu 
nehmen; 

6. zu prüfen, ob den Bestimmungen über die 
Aufzeichnungspflichten (§§ 35 bis 39) ent­
sprochen wurde und ob die Aufzeichnungen 
fortlaufend, vollständig und richtig geführt 
werden; 

7. Umschließungen, die zur Aufnahme von 
Schaumwein bestimmt sind oder in denen 
sich Schaumwein befindet, zu kennzeichnen 
oder diese Kennzeichnung anzuordnen. 

(2) In Ausübung der amtlichen Aufsicht stehen 
den Zollorganen auch alle Befugnisse zu, die ihnen 
nach dem Zollrechts-Durchführungsgesetz einge­
räumt sind. 

§ 31. Wird Schaumwein im Steuergebiet in 
Transportbehältnisse abgefüllt, müssen diese mit 
einer Kennzeichnung versehen 'sein, aus der das 
Zollamt, in dessen Bereich die Abfüllung stattge­
funden hat, feststellen kann, in welchem Betrieb 
der Schaumwein in das Transportbehältnis abge­
füllt wurde. 

§ 32. (1) Der Inhaber eines Steuerlagers und der 
berechtigte Empfänger haben durch eine körper­
liche Bestandsaufnahme festzustellen, welche Men­
gen an Schaumwein sich am Ende des Zeitraumes, 
welcher der Gewinnermittlung für Zwecke der 
Erhebung der Abgaben vom Einkommen zugrunde 
gelegt wird, im Betrieb befinden und das Ergebnis 
dieser Bestandsaufnahme binnen vier Wochen dem 
Hauptzollamt schriftlich mitzuteilen. 

(2) Die im Abs. 1 genannten Personen haben auf 
Verlangen des Zollamtes aus den nach §§ 35 bis 39 
geführten Aufzeichnungen rechnerisch zu ermit­
teln, welche Schaumweinmengen in einem vom 
Zollamt zu bestimmenden Zeitraum hergestellt, 
aufgenommen, zum Verbrauch entnommen, weg­
gebracht, zurückgenommen, bezogen, unbrauchbar 
gemacht oder vernichtet wurden oder verlorenge­
gangen sind. 

(3) Die im Abs. 1 genannten Personen, der 
Beauftragte und derjenige, in dessen Gewahrsame 
sich ein Transportmittel oder Transportbehältnis 
befindet, von dem anzunehmen ist, daß damit 
Schaumwein befördert wird, sind verpflichtet, die 
Amtshandlungen des Zollamtes ohne jeden Verzug 
zu ermöglichen, die erforderlichen Hilfsdienste 
unentgeltlich zu leisten und die nötigen Hilfsmittel 
unentgeltlich beizustellen. 

§ 33. Ergeben sich in einem Steuerlager oder 
einem Betrieb eines berechtigten Empfängers bei 
der Aufnahme von Schaumweinbeständen Fehl­
mengen, deren Entstehen der Betriebsinhaber nicht 
aufklären kann, so gilt für diese Fehlmengen die 
Steuerschuld als im Zeitpunkt der Bestandsauf­
nahme entstanden, soweit sie nicht schon vorher 
entstanden ist. 

§ 34. (1) Der Inhaber eines Steuerlagers hat jede 
Wegbringung von Schaumwein, der in ein anderes 
im Steuergebiet gelegenes Steuerlager aufgenom­
men werden soll, dem Zollamt anzuzeigen, in 
dessen Bereich sich der Betrieb des Empfängers 
befindet. 

(2) Die Anzeige hat zu enthalten: 
1. die Menge des weggebrachten Schaumweins; 
2. den Tag der Wegbringung; 
3. die Bezeichnung und die Anschrift des 

Betriebes, in den der Schaumwein aufgenom-
men werden soll. . 

(3) Die Anzeige ist in der Regel am Tag der 
Wegbringung, spätestens jedoch am zweiten 
darauffolgenden Werktag, schriftlich zu erstatten. 

(4) Die Angaben (Abs. 2) über mehrere Weg­
bringungen von Schaumwein, die am selben Tag 
stattgefunden haben, können in einer Anzeige 
zusammengefaßt werden, wenn der Schaumwein in 
denselben Betrieb aufgenommen werden soll. 

10. Aufzeichnungspflichten 

§ 35. (1) Der Inhaber einer Erzeugungsstätte hat 
Aufzeichnungen zu führen, aus denen hervorgehen 
muß, . 

1. wieviel Wein in die Erzeugungsstätte aufge­
nommen wurde; 

2. wieviel Schaumwein in der Erzeugungsstätte 
hergestellt wurde; 

3. wieviel Schaumwein in die Erzeugungsstätte 
aufgenommen wurde; 

4. wieviel Schaumwein zum Verbrauch in der 
Erzeugungsstätte entnommen wurde; 

5. wieviel Schaumwein aus der Erzeugungsstätte 
weggebracht wurde; 

6. wievielrSchaumwein in die Erzeugungss'tätte 
zurückgenommen wurde; 

7. wieviel Schaumwein in der Erzeugungsstätte 
zum menschlichen Genuß unbrauchbar 
gemacht oder vernichtet wurde. 
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(2) Aus den Aufzeichnungen müssen zu ersehen 
sem: 

1. Für den in die Erzeugungsstätte aufgenom­
menen Wein die Menge und der Tag der 
Aufnahme; zusätzlich müssen entweder aus 
den Aufzeichnungen oder den Belegen der 
Name oder die Firma und die Anschrift des 
Lieferanten zu entnehmen sein; 

2. für den in der Erzeugungsstätte hergestellten 
Schaumwein die Menge und der Tag der 
Fertigstellung; der Schaumwein gilt als 
fertiggestellt, sobald die unmittelbare 
Umschließung, in' welcher er aus der 
Erzeugungsstätte weggebracht werden soll, 
endgültig verschlossen wurde; 

3. für den in die Erzeugungsstätte aufgenomme­
nen Schaumwein die Menge und der Tag der 
Aufnahme; zusätzlich müssen entweder aus 
den Aufzeichnungen oder den Belegen der 
Name oder die Firma und die Anschrift des 
Lieferanten zu entnehmen sein und, 
a) wenn der Schaumwein aus einem Steuer­

lager bezogen wurde, die Bezeichnung 
und die Anschrift des Steuerlagers oder, 

b) wenn der Schaumwein in das Steuergebiet 
eingeführt wurde, der Tag der Abferti­
gung zum freien Verkehr, die Bezeich­
nung der Zoll9telle, bei der die Abferti­
gung stattfand, sowie der Name oder die 
Firma und die Anschrift des Anmelders; 

4. für den zum Verbrauch in der Erzeugungs­
stätte entnommenen Schaumwein die Menge 
und der Tag der Entnahme; 

5. für den aus der Erzeugungsstätte wegge­
brachten Schaumwein die Menge und der 
Tag der Wegbringung; soweit der Schaum­
wein nicht unmittelbar an Verbraucher abge­
geben wird, müssen zusätzlich entweder aus 
den Aufzeichnungen oder den Belegen der 
Name oder die Firma und die Anschrift des 
Abnehmers zu entnehmen sein und, 
a) wenn der Schaumwein in ein Steuerlager 

aufgenommen werden soll, die Bezeich­
nung und die Anschrift dieses Betriebes 
oder, 

b) wenn der Schaumwein in einen anderen 
Mitgliedstaat unter Steueraussetzung ver­
bracht werden soll, der Name oder die 
Firma und die Anschrift des Abnehmers 
im Mitgliedstaat, oder 

c) wenn der Schaumwein aus dem Steuer­
gebiet ausgeführt Wurde, der Tag des 
Austritts über die Zollgrenze; 

6. für den in die Erzeugungsstätte zurück­
genommenen Schaumwein die Menge und 
der Tag der Zurücknahme; zusätzlich müssen 
entweder aus den Aufzeichnungen oder den 
Belegen der Name oder die Firma und die 
Anschrift des Abnehmers, der den Schaum­
wein zurückgegeben hat, zu entnehmen sein 
und, wenn der Schaumwein aus einem 

Steuerlager, aus einem anderen Mitgliedstaat 
oder einem Drittland zurückgenommen 
wurde, die unter Z 3 lit. a und b aufge­
zählten Angaben; 

7. für den in der Erzeugungsstätte zum mensch­
lichen Genuß unbrauchbar gemachten oder 
vernichteten Schaumwein die Menge sowie 
der Tag und die Art des Unbrauchbarma­
chens oder der Vernichtung. 

§ 36. (1) Der Inhaber eines Schaumweinlagers 
hat Aufzeichnungen zu führen, aus denen hervor­
gehen muß, wieviel Schaumwein 

1. in das Schaumweinlager aufgenommen wur­
de; 

2. zum Verbrauch im Schaumweinlager entnom­
men wurde; 

3. aus dem Schaumweinlager weggebracht 
wurde; 

4. in das Schaumweinlager zurückgenommen 
wurde; 

5. im Schaumweinlager zum menschlichen 
Genuß unbrauchbar gemacht oder vernichtet 
wurde. 

(2) Die Aufzeichnungen müssen den Bestim­
mungen des § 35 Abs. 2 Z 3 "bis 7 entsprechen. 

§ 37. (1) Der berechtigte Empfänger (§ 14 
Abs. 1) hat Aufzeichnungen zu führen, aus denen 
hervorgehen muß, wieviel Schaumwein er unter 
Steueraussetzung aus anderen Mitglieds~aaten 
empfangen hat. 

(2) Die Aufzeichnungen müssen den Bestim­
mungen des § 35 Abs. 2 Z 3 lit. a entsprechen. 

§ 38. (1) Die Beauftragten (§ 15 Abs. 1 und § 26 
Abs.5), der Versandhändler (§ 26 Abs.1), der 
Inhaber und der Bezieher (§ 23 Abs. 1) haben 
Aufzeichnungen über jene Vorgänge zu führen, die 
für die Erhebung der Schaumweinsteuer von 
Bedeutung sind. , 

(2) Die Aufzeichnungen müssen den Bestim­
mungen des § 35 Abs. 2 Z 3 bis 7 entsprechen. 

§ 39. (1) Die Eintragungen in die Aufzeich­
nungen (§§ 35 bis 38) sind in der Regel am Tag 
des aufzuzeichnenden Ereignisses vorzunehmen, 
spätestens jedoch am zweiten darauffolgenden 
Werktag. 

(2) Die Aufzeichnungen sind so zu führen, daß 
in dem Betrieb, auf welchen sie sich beziehen, 
innerhalb einer angemessenen Frist die Eintragun­
gen festgestellt und die dazugehörenden Belege 
eingesehen werden können. 
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Teil 2 

Zwischenerzeugnisse 

Steuergegenstand 

§ 40. (1) Zwischenerzeugnisse, die im Steuer­
gebiet hergestellt oder in das Steuergebiet einge­
bracht werden, unterliegen einer Verbrauchsteuer 
(Zwischenerzeugnissteuer) . 

(2) Zwischenerzeugnisse im Sinne dieses Bundes­
gesetzes sind die Erzeugnisse der Positionen 2204, 
2205 und 2206 der Kombinierten Nomenklatur mit 
einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 
1,2% vol bis 22% vol, die nicht von § 2 Abs. 1 oder 
§ 43 erfaßt oder als Bier besteuert werden. 

(3) Auf Zwischenerzeugnisse sind vorbehaltlich 
des § 42 die §§ 1 Abs. 2 bis 5, 2 Abs. 2 und 3 
sowie die §§ 4 bis 39 sinngemäß anzuwenden. 

Steuersätze 

§ 41. . (1) Die Zwischenerzeugnissteuer beträgt 
700 S je Hektoliter. 

(2) Abweichend von Abs. 1 beträgt die Steuer . 
für Zwischenerzeugnisse 

1. in Flaschen mit Schaumweinstopfen, der 
durch eine besondere Haltevorrichtung befe­
stigt ist, oder 

2. die bei + 20· C einen auf gelöstes Kohlendi­
oxid zurückzuführenden überdruck von 
3 bar oder mehr aufweisen, 

2 000 S je Hektoliter. 

Herstellung von Zwischenerzeugnissen 

§ 42. (1) Die Bestimmung des § 6 Abs. 2 über 
die Entstehung der Steuerschuld bei der Her­
stellung ohne Bewilligung findet auf Zwischen­
erzeugnisse keine Anwendung, sofern die für die 
Bestandteile (Branntwein, alkoholische Getränke) 
entrichtete Verbrauchsteuer insgesamt nicht nied­
riger ist als die Steuer für das Zwischenerzeugnis. 

(2) Wer Zwischenerzeugnisse außerhalb eines 
Steuerlagers zu gewerblichen Zwecken herstellen 
will, hat dies vor Aufnahme der Herstellung dem 
Hauptzollamt, in dessen Bereich die Herstellung 
erfolgen soll, schriftlich anzuzeigen. 

(3) Der Inhaber des Betriebes hat unter Angabe 
des jeweiligen Alkoholgehaltes über die eingesetz­
ten alkoholhaitigen Erzeugnisse und die her­
gestellten Zwischenerzeugnisse entsprechende Auf­
zeichnungen zu führen. 

Teil 3 

Wein 

Begriffsbestimmung 

§ 43. (1) Wein im Sinne dieses Bundesgesetzes 
sind die nicht der Schaumweinsteuer nach § 2 
Abs. 1 unterliegenden Erzeugnisse 

1. der Positionen 2204 und 2205 der Kombi­
nierten Nomenklatur, 
a) wenn sie einen vorhandenen Alkoholge­

halt von mehr als 1,2% vol bis 15% vol 
aufweisen und der in den Fertigerzeugnis­
sen enthaltene Alkohol ausschließlich 
durch Gärung entstanden ist, oder 

b) wenn sie einen vorhandenen Alkoholge­
halt von mehr als 15% vol bis 18% vol 
aufweisen, ohne Anreicherung hergestellt 
worden sind, und der in den Fertiger­
zeugnissen enthaltene Alkohol ausschließ­
lich durch Gärung entstanden ist, 

2. der Positionen 2204 und 2205, die nicht von 
ZIerfaßt werden, sowie die Erzeugnisse der 
Position 2206 der Kombinierten Nomenkla­
tur, die nicht als Bier besteuert werden und 
die einen vorhandenen Alkoholgehalt von 
mehr als 1,2% vol bis 10% vol aufweisen, 

3. der Position 2206 der Kombinierten Nomen­
klatur, die nicht als Bier besteuert werden und 
die einen vorhandenen Alkoholgehalt von 
mehr als 10% vol bis 15% vol aufweisen, der 
ausschließlich durch Gärung entstanden ist. 

(2) § 2 Abs. 2 und 3 findet entsprechende 
Anwendung. 

Verkehr mit Wein mit anderen Mitgliedstaaten 

§ 44. (1) Der innergemeinschaftliche gewerbliche 
Verkehr mit Wein und die daran beteiligten 
Betriebe und Personen unterliegen im Steuergebiet 
der amtlichen Aufsicht. §§ 29, 30 und 32 Abs. 2 
und 3 sind sinngem·äß anzuwenden. 

(2) Inhaber von Weinherstellungsbetrieben und 
anderen Betrieben bedürfen einer Bewilligung nach 
Abs. 3, wenn sie Wein im innergemeinschaftlichen 
Steueraussetzungsverfahren an Steuerlager oder 
berechtigte Empfänger in anderen Mitgliedstaaten 
versenden wollen. 

(3) Die Bewilligung wird auf Antrag Personen 
erteilt, die ordnungsgemäß kaufmännische Bücher 
führen, rechtzeitig Jahresabschlüsse aufstellen und 
gegen deren steuerliche Zuverlässigkeit keine 
Bedenken bestehen. Von den Erfordernissen, 
aücher zu führen und Jahresabschlüsse aufzu­
stellen, kann das Zollamt auf Antrag bei Betrieben 
absehen, die nicht nach den Vorschriften der 
Bundesabgabenordnung zur Führung von Büchern 
verpflichtet sind, soweit dadurch steuerliche 
Belange nicht gefährdet werden. Inhaber von 
Weinherstellungsbetrieben mit einer durchschnittli­
chen Erzeugung von weniger als 1000 Hektolitern 
Wein pro Weinwirtschaftsjahr (1. September eines 
Jahres bis 31. August des folgenden Jahres) sind 
von dem Verfahren nach dem ersten Satz befreit 
(kleine Weinerzeuger) ; für sie gilt die Bewilligung 
als erteilt, sobald sie schriftlich dem für die 
amtliche Aufsicht zuständigen Zollamt anzeigen, 
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daß sie den Versand nach Abs. 2 aufnehmen 
wollen. In der Anzeige ist die Durchschnittserzeu­
gung anzugeben. 

(4) Der Antrag auf Erteilung der Bewilligung ist 
bei dem Hauptzollamt, in dessen Bereich sich der 
Betrieb befindet, ~chriftlich einzubringen. § 10 über 
das Erlöschen der Bewilligung gilt sinngemäß. 

(5) Betriebe, deren Inhaber eine Bewilligung 
nach Abs. 3 besitzen, gelten für den innergemein­
schaftlichen Versand und Bezug von Wein als 
Steuerlager. 

(6) Personen, die zu gewerblichen Zwecken 
Wein aus Steuerlagern anderer Mitgliedstaaten im 
innergemeinschaftlichen Steueraussetzungsverfah­
ren lediglich beziehen wollen, bedürfen einer 
Bewilligung als berechtigte Empfänger. Für die 
Bewilligung gelten Abs. 3 erster Satz und Abs. 4 
entsprechend. Für die Bewilligung zum Bezug von 
Wein im Einzelfall bedarf es lediglich des Antrags. 
Für die Führung von Aufzeichnungen gilt Abs. 8 
sinngemäß. 

(7) Die Bestimmungen der §§ 16, 17 und 19 
gelten für das innergemeinschaftliche Steuerver­
sandverfahren sinngemäß. 

(8) Der Steuerlagerinhaber hat über den Zugang 
und Abgang von Wein, der im innergemeinschaft­
lichen Steuerversandverfahren befördert wird, 
Aufzeichnungen zu führen. Bei Wein aus Wein­
trauben gelten die nach Weinrecht zu führenden 
Bücher als ausreichende Aufzeichnungen, sofern 
das Zollamt nicht anderes anordnet. 

Verbringen außerhalb des Steueraussetzungsverfah­
rens 

§ 45. (1) Wird Wein zu gewerblichen Zwecken 
aus dem freien Verkehr anderer Mitgliedstaaten in 
das Steuergebiet verbracht, so bescheinigt das 
Zollamt nach Vorlage der Begleitdokumente auf 
Antrag die Aufnahme des Weins in den Betrieb des 
Empfängers. 

(2) Für die Verbringung von Wein des freien 
Verkehrs zu gewerblichen Zwecken in andere 
Mitgliedstaaten ist das vereinfachte Begleitdoku­
ment nach § 24 zu verwenden. Dies gilt nicht für 
kleine Weinerzeuger, soweit in einem anderen 
nach weinrechtlichen Vorschriften auszustellenden 
Begleiidokument deutlich sichtbar und gut lesbar 
die Worte "Wein des steuerrechtlich freien 
Verkehrs - Kleiner Weinerzeuger gemäß Art. 29 
der Richtlinie 92/121EWG des Rates vom 25. 
Februar 1992" eingetrage~ sind. 

(3) Für Versandhändler mit Sitz im Steuergebiet 
gilt § 26 Abs. 9 entsprechend. 

Übergangs- und. Schlußbestimmungen 

§ 46. Soweit in diesem Bundesgesetz auf 
Bestimmungen anderer Bundesgesetze verwiesen 
und nicht anderes bestimmt wird, sind diese 
Bestimmungen in ihrer jeweils geltenden Fassung 
anzuwenden. 

§ 47. Das Schaumweinsteuergesetz 1960, BGBL 
Nr. 247, zuletzt geändert durch BGBI. Nr. 695/ 
1991, tritt zu dem im § 48 Abs. 1 bezeichneten 
Zeitpunkt außer Kraft. Es ist jedoch weiterhin auf 
Schaumwein anzuwenden, für den die Steuerschuld 
vor diesem Zeitpunkt entstanden ist oder für den in 
den Fällen der Einfuhr der Zeitpunkt, der für die 
Anwendung der zolltarifarischen Bestimmungen 
maßgebend ist, vor diesem Zeitpunkt gelegen ist. 

§ 48. (1) Dieses Bundesgesetz tritt gleichzeitig 
mit dem Vertrag über den Beitritt der Republik 
Österreich zur Europäischen -Union in Kraft. Es ist 
auf Waren anzuwenden, für welche die Steuer­
schuld nach diesem Zeitpunkt entstanden· ist oder 
für welche in den Fällen der Einfuhr der Zeitpunkt 
des Entstehens der Zollschuld nach diesem 
Zeitpunkt gelegen ist. 

(2) Verordnungen auf Grund dieses Bundes­
gesetzes können bereits von dem seiner Kundma­
chung folgenden Tag an erlassen werden. Sie 
dürfen jedoch frühestens mit dem im Abs. 1 
bezeichneten Zeitpunkt in Kraft gesetzt werden. 

(3) Für Schaumwein, der sich zum Zeitpunkt des 
Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes in Steuer-· 
lagern oder im Versand an solche Lager befindet, 
gilt die Steuer als ausgesetzt. 

(4) Für Schaumwein der in § 2 Abs. 1 Z 1 
bezeichneten Art, ausgenommen Schaumwein, der 
bei + 20" C einen auf gelöstes Kohlendioxid 
zurückzuführenden überdruck von weniger als 
3 bar aufweist, beträgt die Schaumweinsteuer 
abweichend von § 3 Abs. 1 Z 1 bis zum 31. März 
1995 3 600 S für einen Hektoliter. 

(5) Erzeugungsstätten im Sinne des § 7 Abs. 1 
des Schaumweinsteuergesetzes 1960 gelten bis zum 
31. Dezember 1995 als bewilligte Erzeugungsstät­
ten im Sinne des § 9 Abs. 2 dieses Bundesgesetzes. 

(6) Betriebe, die Zwischenerzeugnisse herstellen, 
gelten bis zum 31. Dezember 1995 als bewilligte 
Erzeugungsstätten im Sinne des § 9 Abs. 2 in 
Verbindung mit § 40 Abs. 3. Der Inhaber des 
Betriebes hat innerhalb von einem Monat nach 
Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes dem Haupt­
zollamt, in dessen Bereich sich der Betrieb befindet, 
den Betrieb anzuzeigen. 

(7) Der Bundesminister für Finanzen wird 
ermächtigt, durch Verordnung zur Erleichterung 
des übergangs auf die neuen gesetzlichen 
Bestimmungen, insbesondere zur Vermeidung von 
Doppelbesteuerungen, steuerliche Anpassungsmaß­
nahmen zu treffen. 

§ 49. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist der Bundesminister für Finanzen betraut. 
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